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Entwurf einer Novelle zum Technikgesetz, Stellungnahme 
Bezug GZ 71 736/2-15/88 vom 22. Feber 1988 

Die Universität für Bodenkultur bekräftigt die in den Erläuterungen 

zum vorliegenden Entwurf einer Novelle des Technikgesetzes auf Seite 

3 enthaltenen Aussage, daß wegen des gegebenen Zusammenhanges auch 

für die Absolventen der Studienrichtungen der Bodenkultur ein Zusatz 

zum akademischen Grad "Dipolm-Ingenieur" notwendig wäre. Dies sollte 

jedoch in Form einer gesonderten Novelle des Bundesgesetzes über die 

Studienrichtungen der Bodenkultur erfolgen. Die Universität für Boden­

kultur geht allerdings von der Erwartung aus, daß zuvor eine ein­

gehende Beratung mit den Organen unserer Universität gepflogen wird. 

Kopien dieser Stellungnahme ergehen gleichzeitig in der erforderlichen 

Anzahl an das Präsidium des Nationalrates. 
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zur gefälligen Kenntnisnahme. 
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